
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

TUJA Reisen – Otto-Hahn-Straße 12 – 71726 Benningen 

(Inhaber Frau Terttu Jauss) 

 
Vorbemerkung 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in Teil I. für 
Vermittlungsleistungen und in Teil II. für Leistungen als Reiseveranstal-
ter.  
 
TEIL I Vermittlungsleistungen 

A. Allgemeines 

1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten aus-
schließlich, soweit wir als Vermittlerin von Reisen, Flugbeförderung und 
sonstigen Touristikleistungen auftreten.  
2. Wir treten bei der Vermittlung von Reisen bzw. einzelnen Reiseleistun-
gen (z.B. Mietwagen, Flug) ausschließlich als Vermittlerin der Touristik-
leistungen der jeweiligen Anbieter auf und vermitteln Verträge im Namen 
und auf Rechnung der Anbieter. Zwischen uns und dem Kunden kommt 
im Falle der Buchung einer Touristikleistung ein Geschäftsbesorgungsver-
trag zu Stande, dessen Gegenstand die Vermittlung von Touristikleistun-
gen ist.  
3. Die auf unserem Internetauftritt unter www.tujareisen.de dargestell-
ten Angebote von Touristikleistungen stellen KEIN verbindliches Vertrags-
angebot unsererseits und/oder des jeweiligen Anbieters dar. Vielmehr 
handelt es sich um eine Aufforderung an den Kunden, ein Angebot zum 
Abschluss eines Vertrages mit dem Anbieter der Touristikleistung ab-
zugeben (invitatio ad offerendum). Die Angebotsabgabe erfolgt durch die 
jeweilige Anfrage an uns sei es durch Fernkommunikationsmittel oder per 
Post. Der anfragende Kunde ist für den Zeitraum von maximal 6 Tagen an 
sein Vertragsangebot gebunden. Innerhalb dieses Zeitraumes erklären 
wir fernmündlich, in Textform oder schriftlich im Namen des jeweiligen 
Anbieters entweder die Annahme des auf den Abschluss eines Vertrages 
gerichteten Angebots oder übermitteln dem Kunden ein neues Vertrags-
angebot, das dieser innerhalb der darin bestimmten Frist annehmen 
kann. Bei Übermittlung einer Buchungsbestätigung oder Annahme des 
von uns übersandten neuen Angebots durch den Kunden kommt der 
entsprechende Vertrag über die Touristikleistung zu Stande.  
4. Dem vermittelten Vertrag über die Touristikleistung können eigene 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des jeweiligen Anbieters zu 
Grunde liegen. Darin können Zahlungsbedingungen, Bestimmungen über 
Fälligkeit, Haftung, Stornierung, Umbuchung und Rückzahlung - soweit 
vorgesehen - sowie andere Beschränkungen und Obliegenheiten des 
Kunden geregelt sein. Die entsprechenden AGB der Anbieter werden dem 
Kunden auf Verlangen übersandt. Mit der Abgabe eines Angebots nach 
Ziff. 3. anerkennt der Kunde die ggf. geltenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen des Anbieters, soweit er hierauf gesondert hingewiesen wird 
und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Einsicht zur Verfügung 
gestellt werden.  
5. Die Buchung einer Touristikleistung erfolgt durch den Kunden auch für 
alle anderen in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren 
Vertragsverpflichtung der buchende Kunde wie für seine eigenen Ver-
pflichtungen ausschließlich nur dann einzustehen hat, sofern er durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung eine entsprechende gesonderte 
Verpflichtung übernommen hat. 
B. Pflichten des Kunden  
1. Mängel der Vermittlungsleistung sind uns gegenüber unverzüglich 
anzuzeigen; soweit zumutbar und möglich, ist Gelegenheit zur Abhilfe zu 
geben. Unterbleibt eine Mängelanzeige schuldhaft, entfallen jedwede 
Ansprüche des Kunden aus dem Vermittlungsvertrag, soweit eine dem 
Kunden zumutbare Abhilfe durch uns möglich gewesen wäre. 
2. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass wir nicht zur Entgegennah-
me von Mängeln bezüglich der Touristikleistung berechtigt und verpflich-
tet sind. Derartige Rügen sind direkt gegenüber dem Anbieter bzw. Ver-
anstalter der vermittelten Touristikleistung zu erheben.  
C. Geschäftsabwicklung  

1.  Wir stehen dem Kunden für alle im Zusammenhang mit der Vermitt-
lung und Abwicklung der Touristikleistung auftretenden Fragen unter der 
Rufnummer +49 (0)7144/841115 während der Geschäftszeiten, d.h. 
Montag bis Freitag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr MEZ/MESZ zur Verfü-
gung. 
2. Mit Vertragsabschluss wird eine Anzahlung von 20 % des Reisepreises 
gefordert werden, sofern der Leistungsträger keine höhere Anzahlung 
fordert. Die Anzahlung wird auf den Preis der Touristikleistung angerech-
net. Soweit es sich um Reisen im Sinne der §§ 651a-m BGB handelt, darf 
eine Anzahlung nur gegen Übermittlung eines Sicherungsscheines des 
Anbieters verlangt werden. Weitere Zahlungen werden zu den vereinbar-
ten Terminen fällig, spätestens jedoch mit Aushändigung der Reisepapie-
re. Abweichend von vorstehendem werden Zahlungen für Luftbeförde-
rungsverträge im Regelfall sofort bei Zugang der Buchungsbestätigung 
der Fluggesellschaft fällig. Entsprechendes gilt darüber hinaus bei Miet-
wagen. Bei Mietwagen ist darüber hinaus zu beachten, dass bei Anmie-
tung außerhalb der Öffnungszeiten der Mietstation zusätzliche Entgelte 
anfallen können, die vom Kunden vor Ort zu zahlen sind. Soweit wir 
Reisen oder sonstige Leistungen in Rechnung stellen und Zahlungen 
einziehen, geschieht dies im Namen und auf Rechnung des jeweiligen 
Anbieters. 
3. Die Zahlung von evtl. Versicherungsprämien für Reiserücktrittskosten-
versicherungen o.ä. sind stets sofort mit der Anzahlung gem. Ziff. 2. 
fällig. 
4. Wir weisen darauf hin, dass wir im Falle der nicht fristgerechten Zah-
lung nach Ziff. 2. berechtigt sind, vom Vermittlungsvertrag zurückzutre-

ten, wodurch dem Kunden Stornogebühren des jeweiligen Anbieters 
entstehen können. 
D. Reiseunterlagen 

1. Flugtickets in Papierform und/oder Unterlagen für sonstige Touristik-
leistungen einschließlich von Berechtigungsscheinen, sog. Vouchers 
(nachfolgend zusammenfassend "Reiseunterlagen") werden dem Kunden 
von uns per Post bzw. u.U. auch direkt vom Anbieter versendet. 
2. Grundsätzlich werden alle Reiseunterlagen per normalem Postbrief 
zugestellt. Kurzfristige Zustellungen z.B. von Flugscheinen erfolgen ge-
mäß gesonderter Vereinbarung. 
E. Vertragsänderungen (Umbuchung, Rücktritt, Stornierung) 

1. Nach Abschluss des Vertrages mit dem Anbieter der Touristikleistung 
richten sich die Bedingungen für vom Kunden veranlasste oder ge-
wünschte Vertragsänderungen (z.B. Umbuchung, Rücktritt) nach den 
Bedingungen des jeweiligen Anbieters. Wir sind berechtigt, alle auf Grund 
von seiten des Kunden veranlassten Vertragsänderungen entstehenden 
Kosten dem Kunden im Namen des jeweiligen Anbieters in Rechnung zu 
stellen und diese Beträge einzuziehen bzw. einzubehalten. 
2. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. 
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Vermittler. Dem 
Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
3. Die Umbuchung einer vermittelten Leistung kann im Regelfall nur als 
Rücktritt und nachfolgendem Neuabschluss eines Vertrages erfolgen, 
sofern der Anbieter der Touristikleistung den Kunden keine günstigere 
Leistung anbietet. 
4. Evtl. Stornierungsgebühren richten sich nach den Allgemeinen Reise-
bedingungen des jeweiligen Anbieters der Touristikleistung. 
5. Bei Vertragsänderungen sind wir zudem berechtigt, zusätzlich zu den 
von den Anbietern erhobenen Entgelten ein eigenes Service-Entgelt i.H.v. 
€ 30,00 pro Reisendem zu erheben. 
F. Reiseversicherungen  

Wir weisen insbesondere auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Reise-
rücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der 
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit hin und empfehlen deren 
Abschluss. Die Kosten solcher Versicherungen sind – sofern nicht aus-
drücklich angegeben – im Reisepreis nicht enthalten. 
G. Visa, Pass, Zoll und Gesundheitsbestimmungen 

Der Kunde sowie seine Mitreisenden sind grundsätzlich selbst dafür ver-
antwortlich, dass für seine/ihre Person die zur Durchführung der Reise 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind und sämtliche gesetzlichen 
Bestimmungen - insbesondere die in- und ausländischen Ein- und Ausrei-
sebestimmungen, Gesundheitsvorschriften, Pass-, und Visabestimmungen 
- beachtet werden. Gleiches gilt für die Beschaffung erforderlicher Reise-
dokumente. Im Rahmen unserer gesetzlichen Informationspflicht erteilen 
wir zu diesen Fragen auf Anfrage gewissenhaft Auskunft, können dafür 
jedoch keine Haftung übernehmen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass die Bestimmungen jederzeit durch die Behörden geändert werden 
können. Dem Kunden wird daher empfohlen, selbst bei den zuständigen 
Ämtern und Institutionen bzw. dem Auswärtigen Amt entsprechende 
Informationen einzuholen. Ist der Kunde von vornherein den ggf. ange-
gebenen körperlichen Anforderungen einer Abenteuerreise, Wanderung 
usw. nicht gewachsen, so geschieht dies auf eigene Verantwortung selbst. 
Auf Rücksichtnahme, die eine Beeinträchtigung des Reiseverlaufs für 
Mitreisende bedeuten würde, hat er keinen Anspruch. Einzelne Reisen 
sind mit besonderen Risiken behaftet. Im Hinblick auf diese Risiken ge-
schieht die Teilnahme an den Veranstaltungen auf eigene Gefahr. Diese 
Regelung gilt besonders für Risiken, die vom Veranstalter nicht vorher-
sehbar sind. Eine Haftung für Schäden, die mit dem Charakter einer 
Wanderreise, Kanutour, Trekkingreise, Motorschlittenreise oder einer 
Expedition im Zusammenhang stehen, besteht nicht. 
H. Haftung von TUJA Reisen 

1. Wir haften nicht für den Vermittlungserfolg und/oder die tatsächli-
che/mangelfreie Erbringung der Touristikleistung selbst, sondern nur 
dafür, dass die Vermittlung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns vorgenommen wird. Dies gilt nicht, sofern wir selbst vor oder bei 
Vertragsabschluss eine bestimmte Eigenschaft der vertraglichen Leistung 
zugesichert haben und diese Eigenschaften bei oder nach Erbringung der 
vertraglichen Leistung nicht vorhanden ist. 
2. Wir sind in zumutbarem Umfang bemüht, sicherzustellen, dass die in 
dem jeweiligen Reiseangebot auf unseren Internetseiten verfügbaren 
Informationen und sonstigen Daten, insbesondere in Bezug auf Preise, 
Beschränkungen und Termine, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktu-
ell, vollständig und richtig sind. Die einzelnen Angaben zu den Touristik-
leistungen beruhen allerdings auf den uns zur Verfügung gestellten Anga-
ben der Anbieter. Eine Garantie hierfür wird nicht übernommen. Dies gilt 
insbesondere für die Verfügbarkeit der Reiseleistung zum Zeitpunkt der 
Buchung. 
3. Wir übernehmen zudem keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollstän-
digkeit und Zuverlässigkeit von sonstigen Inhalten Dritter. 
4. Die unter Ziff. 2. und 3. genannten Ausschlüsse gelten nicht, soweit 
uns fehlerhafte und/oder unrichtige Angaben bekannt waren oder bei 
Anwendung handels- und branchenüblicher Sorgfalt bekannt sein muss-
ten. Insoweit ist die Haftung für das Kennenmüssen solcher Umstände 
jedoch auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. 
5. Im Übrigen haften wir bei Schäden, die nicht Körperschäden sind, nur 
in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, bei Haftung wegen 
übernommener Garantien und bei einer Haftung für die Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Bei fahrlässiger Verlet-
zung von Kardinalpflichten ist unsere Haftung auf vertragstypische und 
vorhersehbare Schäden und in jedem Fall auf den dreifachen Wert der 
vermittelten Touristikleistung begrenzt. 



6. Wir haften nicht für den nicht von uns zu vertretenden Verlust, Unter-
gang und/oder die Beschädigung der Reiseunterlagen im Zusammenhang 
mit der Versendung. 
7. Wir haften nicht für die Folgen höherer Gewalt. Dazu gehören Anord-
nungen von Behörden, Kriege, innere Unruhen, Flugzeugentführungen, 
Terroranschläge, Feuer, Überschwemmungen, Stromausfälle, Unfälle, 
Sturm, Streiks, Aussperrungen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen, 
von denen unsere Dienste oder die unserer Lieferanten beeinflusst wer-
den. 
I. Schlussbestimmungen  

1. Gerichtsstand für Vollkaufleute, für Personen, die keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland haben, sowie für Personen, die nach Abschluss 
des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Aus-
land verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit 71726 Benningen (Deutschland). Die Reisebedingun-
gen entsprechen dem Stand vom 01.02.2011 und gelten für die von uns 
angebotenen und vermittelten Reisen.  
2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.  
3. Alle personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Abwicklung Ihrer Reise 
zur Verfügung stellen, sind gemäß Bundesdatenschutzgesetz gegen 
missbräuchliche Verwendung geschützt. 
 
TEIL II 

Leistungen als Reiseveranstalter (Reisebedingungen) 

Allgemeine Reisebedingungen 
1. Abschluss eines Reisevertrages 

Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. 
Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich, fernmündlich oder durch ande-
re Fernkommunikationsmittel vorgenommen werden. Sie erfolgt durch 
den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teilneh-
mer, für deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für seine eige-
nen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte 
Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernom-
men hat. 

Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter zu-
stande. Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unver-
züglich nach Vertragsabschluß wird der Reiseveranstalter dem Kunden die 
Reisebestätigung aushändigen. 

Weicht der Inhalt der Bestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt 
ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer 
von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses 
neuen Angebotes zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungs-
frist die Annahme gegenüber dem Reiseveranstalter erklärt. 
2. Bezahlung 

Zahlungen auf den Reisepreis vor der Beendigung der Reise dürfen nur 
gegen Aushändigung des Sicherungsscheines im Sinne von § 651 k Abs. 
3 BGB verlangt werden und erfolgen. Mit Vertragsabschluss wird eine 
Anzahlung in Höhe von 20 v. H. des Reisepreises fällig. Weitere Zahlun-
gen werden zu vereinbarten Terminen, Restzahlungen bei Aushändigung 
oder Zugang der Reiseunterlagen fällig, sofern die Reise nicht mehr aus 
den in Nummer 7.b) genannten Gründen abgesagt werden kann. 

Davon abweichend kann der volle Reisepreis auch ohne die Aushändigung 
eines Sicherungsscheins verlangt werden, wenn die Reise nicht länger als 
24 Stunden dauert, keine Übernachtung eingeschlossen ist und der Rei-
sepreis 75 EUR nicht übersteigt. 

Kommt der Kunde mit der Zahlung des Reisepreises teilweise oder voll-
ständig in Verzug, ist der Reiseveranstalter nach Mahnung und Fristset-
zung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz ent-
sprechend Nummer 5.1 zu verlangen. 

3. Leistungen und Prospektangaben 

Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leis-
tungsbeschreibungen im Prospekt, bzw. in der Reisebestätigung. Die in 
dem Prospekt enthaltenen Angaben sind für den Reiseveranstalter bin-
dend. Der Reiseveranstalter behält sich jedoch ausdrücklich vor, vor 
Vertragsabschluß berechtigte Leistungs- und Preisänderungen zu erklä-
ren, über die der Reisende selbstverständlich informiert wird. Eine vorver-
tragliche Preisanpassung kann insbesondere aus folgenden Gründen 
notwendig werden: 
a) aufgrund einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für 
bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer 
Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach 
Veröffentlichung des Prospekts, 
b) wenn die vom Kunden gewünschte und im Prospekt ausgeschriebene 
Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher Kontingente nach Veröf-
fentlichung des Prospektes verfügbar ist. 
Abweichende Leistungen, z.B. aus anderen Prospekten der Leistungsträ-
ger, sowie Sonderwünsche, die den Umfang der vorgesehenen Leistungen 
verändern, sind nur verbindlich, wenn sie von dem Reiseveranstalter 
ausdrücklich bestätigt werden. Einzelne Fremdleistungen anderer Unter-
nehmen, die nicht Bestandteil einer Pauschalreise sind und die ausdrück-
lich im fremden Namen vermittelt werden, wie z.B. Nur-Flug, Mietwagen, 
Ausflüge und sonstige Veranstaltungen, sind keine eigenen Leistungen 
des Reiseveranstalters. 

4. Leistungs- und Preisänderungen 

4.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss not-
wendig werden und die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glau-
ben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen 
oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 

Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die 
geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Der Reiseveranstalter 
verpflichtet sich, den Kunden über Leistungsänderungen oder –
abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Im Fall einer nachträg-
lichen, erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der 
Kunde berechtigt vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an 
einer gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter eine 
solche Reise ohne Mehrpreis aus seinem Angebot anbieten kann. Gege-
benenfalls wird dem Kunden eine kostenlose Umbuchung angeboten.  

4.2 Dem Reiseveranstalter bleibt vorbehalten, den im Reisevertrag ver-
einbarten Reisepreis bei einer Erhöhung der Beförderungskosten oder der 
Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, 
oder einer Veränderung der für die betreffende Reise geltenden Wechsel-
kurse nach Maßgabe der folgenden Regelungen zu ändern, sofern zwi-
schen Vertragsschluss und Reisebeginn mehr als 4 Monate liegen und die 
zur Veränderung führenden Umstände bei Vertragsschluss weder einge-
treten noch für den Reiseveranstalter vorhersehbar waren: 

Erhöhen sich die bei Abschluss des Vertrages bestehenden Beförderungs-
kosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann der Reiseveranstalter 

a) bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Preiserhöhung den Erhöhungs-
betrag verlangen. 

b) in anderen Fällen die vom Beförderungsunternehmen pro Beförde-
rungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl 
der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels teilen und den sich 
so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz verlangen. 

Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie 
Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber dem Reiseveranstalter erhöht, 
kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufge-
setzt werden. 

Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat der Reise-
veranstalter den Reisenden unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor 
Reiseantritt, davon in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen nach diesem 
Zeitpunkt sind nicht zulässig. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5 v. H. ist 
der Kunde berechtigt vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnah-
me an einer gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstal-
ter eine solche Reise ohne Mehrpreis aus seinem Angebot anbieten kann. 

4.3 Der Reisende hat die unter 4.1 und 4.2 genannten Rechte unverzüg-
lich nach der Erklärung der Änderung der Reiseleistung oder des Reise-
preises durch den Reiseveranstalter bei diesem geltend zu machen. 
Diesbezüglich wird Schriftform empfohlen. 

5.Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen 

5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktre-
ten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei dem Reisever-
anstalter. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklä-
ren.  

Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, 
so kann der Reiseveranstalter Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrun-
gen und für seine Aufwendungen fordern. Maßgeblich für die Berechnung 
des Ersatzes ist der Reisepreis unter Abzug der ersparten Aufwendungen 
und etwaigen anderweitigen Verwendungen der Reiseleistungen.  

Der Reiseveranstalter kann diesen Anspruch auch unter Berücksichtigung 
der gewöhnlich ersparten Aufwendungen sowie des gewöhnlich möglichen 
Erwerbs durch etwaige anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen 
entsprechend der nachfolgenden Gliederung nach der Nähe des Zeitpunk-
tes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem 
prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschalieren. 

In jedem Fall bleibt es den Kunden unbenommen, den Nachweis zu füh-
ren, dass dem Reiseveranstalter im Zusammenhang mit dem Rücktritt 
keine oder geringere Kosten entstanden sind.  

Bei Flugreisen mit Charter- oder Linienfluggesellschaften werden 

bis 30. Tag vor Reiseantritt 20 % des Gesamtpreises 
bis 22. Tag vor Reiseantritt 30 % des Gesamtpreises 
bis 15. Tag vor Reiseantritt 50 % des Gesamtpreises 
bis 8. Tag vor Reiseantritt 60 % des Gesamtpreises 
bis 4. Tag vor Reiseantritt 70 % des Gesamtpreises 
ab dem 3. Tag vor Reiseantritt oder bei Nichtantritt der Reise 80 % des 
Gesamtpreises als Ersatzanspruch gefordert. 

5.2 Werden auf Kundenwunsch nach der Buchung der Reise für einen 
Termin, der innerhalb des zeitlichen Geltungsbereiches der Reiseaus-
schreibung liegt, unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit stehende Ände-
rungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reise-
antritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart oder -klasse vorge-
nommen (Umbuchung), ist der Reiseveranstalter berechtigt, entspre-
chend der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt pro Reisenden 
zu erheben: 

Flugreisen mit Charter- oder Linienfluggesellschaften 
bis 90. Tag vor Reiseantritt 30,00 EUR 
bis 30. Tag vor Reiseantritt 50,00 EUR  



Änderungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, 
können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rück-
tritt vom Reisevertrag zu den Bedingungen gemäß Nummer 5.1 und 
durch Neuanmeldung durchgeführt werden.  

5.3 Bis zum Reisebeginn (unter Berücksichtigung des für die Organisation 
erforderlichen Zeitraums) kann der Reisende verlangen, dass statt seiner 
Person ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag ein-
tritt. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, 
wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner 
Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entge-
genstehen.  

Tritt eine dritte Person in den Vertrag ein, so haften diese und der Rei-
sende (Anmelder) gegenüber dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner 
für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten. 

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückrei-
se oder aus sonstigen Gründen nicht in Anspruch, so wird sich der Reise-
veranstalter bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Auf-
wendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt oder wenn eine Erstattung nicht möglich 
gemacht werden kann. 

7. Rücktritt und Kündigung durch Reiseveranstalter 

Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom 
Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag 
kündigen: 

a) Ohne Einhaltung einer Frist 

Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmah-
nung nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig 
verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
Kündigt der Reiseveranstalter deshalb den Vertrag, so behält er den 
Anspruch auf den Reisepreis, er muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus 
einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistung erlangt. 

b) Bis 2 Wochen vor Reiseantritt 

Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten 
Mindestteilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entspre-
chende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem 
Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach 
Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in 
Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzulei-
ten. Bereits geleistete Zahlungen auf den Reisepreis erhält der Kunde 
zurück. 

8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände 

Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können 
sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag kündi-
gen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der Reiseveranstalter für die 
bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden 
Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. Weiterhin 
ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu 
treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den 
Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung 
sind von beiden Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die 
Mehrkosten den Reisenden zur Last. 

9. Haftung des Reiseveranstalters 

9.1 Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines 
ordentlichen Kaufmanns für: 

(1) Die gewissenhafte Reisevorbereitung 
(2) die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger 
(3) die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Prospekten angegebenen 
Reiseleistungen, sofern der Reiseveranstalter nicht gemäß Nummer 3 vor 
Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben erklärt hat 
(4) die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen. 

9.2 Der Reiseveranstalter haftet entsprechend Nr. 11 für ein Verschulden 
der mit der Leistungserbringung betrauten Personen. 

10. Gewährleistung 

a) Abhilfe 
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende Abhil-
fe verlangen. Der Reiseveranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der Reiseveranstalter 
kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er eine gleichwertige Er-
satzleistung erbringt. 

b) Minderung des Reisepreises 
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der 
Reisende eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises (Minderung) 
verlangen. Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in wel-
chem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand 
zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt nicht 
ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzei-
gen. 

c) Kündigung des Vertrages 

Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet 
der Reiseveranstalter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, 
so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den 
Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungs-
gründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. Dasselbe 
gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, 
dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der 
Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn 
Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder 
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Inte-
resse des Reisenden gerechtfertigt wird. Der Reisende schuldet dem 
Reiseveranstalter den auf die in Anspruch genommenen Leistungen ent-
fallenen anteiligen Reisepreis, es sei denn, dass die in Anspruch genom-
menen Leistungen für ihn ohne Interesse waren. 

d) Schadensersatz 

Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel 
der Reise beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter nicht zu 
vertreten hat. 

11. Beschränkung der Haftung 

11.1 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die 
nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 
a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig herbeigeführt wird oder 
b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verant-
wortlich ist. 

11.2 Für Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Reiseveran-
stalter aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit beruhen, ist die Haftung des Reiseveranstalters bei Sachschä-
den je Kunde und Reise auf die Höhe des dreifachen Reisepreises be-
schränkt. Dem Kunden wird in diesem Zusammenhang im eigenen Inte-
resse der Abschluss einer Reiseunfall- und Reisegepäckversicherung 
empfohlen. 11.4 bleibt unberührt, auch soweit die Haftung dort über die 
vorstehende Beschränkung hinaus geht. 

11.3 Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist inso-
weit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Über-
einkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die 
auf die vom Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden 
sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur 
unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend ge-
macht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausge-
schlossen ist. 

11.4 Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines vertraglichen 
Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach den Bestimmungen 
des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den Internationalen Abkom-
men von Warschau, Den Haag, Guadalajara und dem Montrealer Überein-
kommen. Diese Abkommen beschränken in der Regel die Haftung des 
Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie Verluste und Be-
schädigungen von Gepäck. Sofern der Reiseveranstalter in anderen Fällen 
Leistungsträger ist, haftet er nach den für diese geltenden Bestimmun-
gen. Kommt dem Reiseveranstalter bei Schiffsreisen die Stellung eines 
vertraglichen Reeders zu, so regelt sich die Haftung auch nach den Be-
stimmungen des Handelsgesetzbuches und des Binnenschifffahrtgesetzes. 

11.5 Für Fremdleistungen anderer Unternehmen, die nicht Bestandteil 
einer Pauschalreise sind und die ausdrücklich im fremden Namen vermit-
telt werden (wie z.B. Nur-Flug, Mietwagen, Ausflüge, Sport- und Kultur-
veranstaltungen, etc.) haftet der Reiseveranstalter nur als Vermittler. Die 
Haftung für Vermittlungsfehler ist entsprechend den vorstehenden unter 
11.1 bis 11.4 genannten Grundsätzen beschränkt. 

12. Mitwirkungspflicht 

Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmung mitzuwirken und eventuelle Schä-
den zu vermeiden oder gering zu halten. 

Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unver-
züglich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauf-
tragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Fehlt eine örtliche 
Reiseleitung, sind Mängelanzeigen und Abhilfeverlangen an den Reisever-
anstalter an dessen Sitz zu richten. Unterlässt es der Reisende schuld-
haft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung bzw. 
Schadensersatz nicht ein. 

13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der 
Reisende innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen 
Ende der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. 
Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden 
ist. Abweichend davon sind Gepäckschäden innerhalb von 7 Tagen und 
Gepäckverspätungen innerhalb von 21 Tagen nach Aushändigung zu 
melden. 

Vertragliche Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c-f BGB mit Aus-
nahme solcher Ansprüche, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesundheits-
schadens wegen eines vom Reiseveranstalter zu vertretenden Mangels 
gerichtet oder auf grobes Verschulden des Reiseveranstalters oder seiner 
Erfüllungsgehilfen gestützt sind, verjähren in 12 Monaten. Die Verjährung 
beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. 
Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjäh-



rung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Reiseveranstalter oder des-
sen Haftpflichtversicherer die Ansprüche schriftlich zurückweist. Andere 
Ansprüche unterliegen den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

14. Besondere Bestimmungen für Gruppenreisen 

Zusätzlich zu den vorstehenden Bedingungen gelten für Gruppenreisen 
die nachfolgenden besonderen Bestimmungen: 
1. Im Reisepreis unserer Gruppenreisen sind – soweit einzelvertraglich 
nichts anderes vereinbart wurde – folgende Leistungen enthalten: 
a. Unterkunft und Verpflegung entsprechend der Ausschreibung; 
b. Betreuung und Reiseleitung uns ab/bis Stuttgart; 
c. Beförderung per Bahn, Bus, Schiff oder Flug entsprechend der Aus-
schreibung; 
d. Rundfahrten, Ausflugsprogramme und sonstige Aktivitäten entspre-
chend der Ausschreibung bzw. gemäß Vereinbarung. Änderungen und 
Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrags, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die 
nicht vom Veranstalter wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, 
sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beein-
trächtigen. 
2. Nicht im Reisepreis enthalten sind 
a. Getränke; 
b. nicht genannte Verpflegungsleistungen, Ausflüge, Aktivitäten und 
Eintrittsgelder; 
c. Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter; 
d. persönliche Ausgaben (Telefon, Minibar usw.) 
e. Reiseversicherungen (wir empfehlen den Abschluss einer Reiserück-
trittskostenversicherung) 
3. Sämtliche Namen der Reiseteilnehmer müssen spätestens 1 Monat vor 
Reisebeginn vorliegen. Wir empfehlen die Namensnennung bereits 2-3 
Monate vor Reisebeginn vorzunehmen, so dass ausreichend Zeit für die 
Überprüfung der Gruppengröße und die Anzahl der benötigten Zimmer 
verbleibt. 
4. Sofern Visa zu beantragen sind, müssen die Visaunterlagen spätestens 
6 Wochen vor Reiseantritt mit einem Passbild, einem vom Antragsteller 
eigenhändig unterzeichneten Visumsantrag sowie dem Reisepass vorlie-
gen. Der Reisepasse muss mindestens noch 6 Monate nach Ende der 
Reise gültig sein. 
5. Der Anmelder der Gruppenreise erhält aus Vereinfachungsgründen 
Sicherungsscheine nach § 651 k BGB entsprechend der maximalen Teil-
nehmerzahl mit der Bitte, diese an die Mitglieder der Reisegruppe auszu-
händigen und überzählige Exemplare an uns zurückzureichen. 
6. Bei Rücktritt der gesamten Gruppe bis 2 Monate vor Reisebeginn 
berechnen wir einen pauschalen Aufwandsersatz für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und unseren Aufwand in Höhe von 200,00 €. Für den 
Rücktritt einzelner Teilnehmer gelten die Bestimmungen gemäß  
Teil II G. 1. Es bleibt dem Kunden gestattet, den Nachweis zu führen, 
dass uns kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, als 
die von uns geforderte Pauschale. In diesem Fall hat der Kunde keinen 
bzw. nur den geringeren nachgewiesenen Schaden zu ersetzen. Uns ist es 
jederzeit im Einzelfall gestattet, wahlweise und abweichend vom pauscha-
lierten Schadensersatz auch einen höheren Schaden nachzuweisen und 
vom Kunden ersetzt zu verlangen. 
15. Paß-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 

Der Reiseveranstalter steht dafür ein, Staatsangehörige des Staates, in 
dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und 
Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderung vor Reiseantritt 
zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige 
Konsulat Auskunft. 

Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, 
auch wenn der Reisende den Reiseveranstalter beauftragt hat, es sei 
denn, dass der Reiseveranstalter die Verzögerung zu vertreten hat. 

Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise 
wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere 
die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser 
Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen, wenn 
sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des Reiseveran-
stalters bedingt sind. 

16. Informationspflicht zur Identität des ausführenden Luftfahrt-

unternehmens 

Nach der EU-VO 2111/2005 ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den 
Kunden bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesell-
schaft der im Zusammenhang mit der gebuchten Reise zu erbringenden 
Flugbeförderungsleistungen zu informieren. Steht die ausführende Flug-
gesellschaft noch nicht fest, ist zunächst die wahrscheinliche Fluggesell-
schaft zu benennen und der Kunde entsprechend zu informieren, sobald 
die ausführende Fluggesellschaft feststeht. Bei einem Wechsel der aus-
führenden Fluggesellschaft hat der Reiseveranstalter den Kunden unver-
züglich hierüber zu informieren.  

Die Informationen über die ausführende Fluggesellschaft im Sinne der 
EU-VO 2111/2005 begründen keinen vertraglichen Anspruch auf die 
Durchführung der Luftbeförderung mit der genannten Fluggesellschaft 
und stellen keine Zusicherung dar, es sei denn, eine entsprechende Zusi-
cherung ergibt sich aus dem Reisevertrag. Soweit es in zulässiger Weise 
vertraglich vereinbart ist, bleibt dem Veranstalter ein Wechsel der Flug-
gesellschaft ausdrücklich vorbehalten. 

Die von der EU-Kommission auf der Basis der EU-VO 2111/2005 veröf-
fentlichte „gemeinschaftliche Liste“ unsicherer Fluggesellschaften ist auf 

der Internet-Seite des Veranstalters oder unter 
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_de.htm (den dortigen Links zur 
jeweils aktuellen Liste folgen) abrufbar und wird Ihnen vor der Buchung 
auf Wunsch auch übersandt. 

17. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht 
die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. 

18. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

Vertrags- und Rechtsverhältnisse zwischen dem Reiseveranstalter und 
dem Reisenden richten sich nach deutschem Recht. 

Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. 
Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz 
des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen 
Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reise-
veranstalters maßgebend. 

Veranstalter 

TUJA Reisen 
Inh. Terttu Jauss 
Otto-Hahn-Str. 12 
D-71726 Benningen 
Tel. 07144/841115 
Fax 07144/841114 
eMail: info@tujareisen.de 
Internet: www.tujareisen.de  
 
Stand: 27.10.2011 


